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1. Al1gemeines: 

S TEL l U N G NAH M E 
der STUDENTEN VERTRETUNG des 

INSTITUTS für SPORTWISSENSCHAFTEN 
an der Uni Graz 

zur vorgeschlagenen Novelle zum 
STUDIENFÖRDERUNGSGESETZ 

Auch die 12. tiovelle erf~ll: oei weitem njch<: das. was einem sozial oediJrfti­

ger. Studierenaen eigent1iCh zus~ener. sollte: 

- Anspruch auf Studlenoeihilfe für die durchschnittliche Studiendauer 

- Hbcnststioendien für alle Kinder aus Familien mit Durchschnittseinkommen 

- Ausreichende Erhöhung der Grundbeträge, Absetzbeträge und der Bemessungs-

grundlage und Dynamisierung dieser Beträge 

Stioendien für Absolvent,-inn/en von Pädaks, Sozialakademien u.ä., 

- A~fertigungen und Aroeitslosengeld sind kein Einkommen im Sinne des Studien­

förderungsgesetzes 

- Ei nrechnung von Jahren der Ki ndererzi ehung in di e "Se 1 bsterha Herfri st" 

Zwar gibt es einige positive Ansatzpunkte in der vorgelegten Novelle, -eine 

soziale Novelle ist sie jedoch nicht: BegrUßenswert sind der Absetzbetrag von 

S 9.000.-- für unselbständig Beschäftigte 

U:1G die Ernöhüng des Gründbetrages statt der von alle" hef--:ig kriti~ierten 

10 %-Klausel, aoer letztendlich kam es in bezug auf 1983 nur zu einer ~mver­

teilung innerr.ölb cer Stipendienbez;eher: Was die Unselosti:indigen-Kinder und 

die Bezieher von niecrigeren S:ioendien mehr bekommen, wurde auf der anderen 

Seite den Se;Dstan~iger-Kin~ern und den Höchststioendienoez1enern weggeno~en. 

Bezogen auf 1931 - die lC.t.oveiie hat die lnfiation nämlich übernaupt nicht 

. a,:)gede:kt - kiafft aliercings aucn für viele Unselbständigen-Kinder noch eir 

ue:ra:h:li:hes Loch: Seit 1981 würde mit dieser Novelle die ErhÖhung der 

Stipen':ien dur':hschnitt1ich etwa 17 ~; betragen, während die Inflationsrate 

Dei etwa 20 ~ liegt. 

Bei den "wei'teren C'örderun;sma:~nanmen" sind wir in vielen Punkten ganz 

und gar nicht einverstanden: Der. 30 ~:-Zuschuß für besonders fleißige Stipen­

dienbeziener lehnen wir prinzipiell ab, die Zuschüsse für Lehrveranstaltungen 

außernalb des Stuoienortes und die Beihilfen für Auslandstudien sind 9~te 

~;euerur:gen, aJer zu r.:.a:J~ oe~essen (und ha:>en an und für slch irr Studienför-

de~ungsgeset: nicnts Z~ 5~:nen). 

Bei cer. .... :issens:na~:s- un;: L.eistungss:i;Jendier,'· v-:ird es zu elner reinen 

"~reunC!er"';i r: s:r.a"': I' ~~:Jrr.;-:,er, denr nur 'vJer vom i nst i tut svorsitzenden vorot:'-
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entsprechend dem organisatorischen Schema des FFF (Forschungsfbrderungsfonds; 

durch ei n zentrales Gremi um im BMfWuF, das aus Vertretern des Mi ni steri ums 

~der Hochschülerschaft besteht, erfolgt. 

Der zentralen Forderung nach Dynamisierung (=jährliche Inflationsanpassung) 

wurde wieder nicht entsprochen!? 

2. SDezieller Teil: 

ad 3. § 2 Voraussetzungen 

1. c) Wir finden es zwar begrüßenswert, daß die 10-Jahresfrist wegfällt, 

lehnen es allerdings ab, daß Personen über 40 Jahre kein Stip~ndium 

mehr erhalten können. Auch wenn es nur wenige sind, die herausfallen, 

sollte man ihnen wie bisher die Möglichkeit geben, ein Stipendium 

zu erhalten. Da es sich hierbei lt.ihren eigenen Angaben nur um ganz 

wenige handelt, erscheint uns die Verwaltungsvereinfachung gering im 

Verhältnis zu der Schwere der Einzelschicksale, die durch diese Grenze 

entstehen. 

d) Unsere Forderung, auch den Absolventen von Pädaks und Sozi al akademi en 

bei we'iterstudium und sozialer Bedürftigkeit. eine Studienbeihilfe 

zu gewähren, wurde wieder nicht entsprochen. Gerade in Zeiten der 

steigenden Lehrerarbeitslosigkeit sollte es den Absolventen dieser 

Akademien möglich sein, ihre Berufsbefähigung bzw. Berufschancen 

zu verbessern. Bis 1983 hatte sie diese Möglichkeit. 

ad 4. § 3 

;). Es ist positiv, daß die Arbeitslosigkeit als Grund für eine voraussicht­

lich längere Verminderung des Einkommens herangezogen wird. Es ist 

aber auch notwendig, daß verordente Kurzarbeit dazu herangezogen 

wird, da es auch dadurch zu einem wesentlich verringerten Einkom.men 

kommt. Ferner ist es wünschenswert, die Formulierung "oder ein gleich 

schweres, von außen kommendes Ereignis" im Text beizubehalten. 

ad 7. § 8 

3. Dieser Absatz ist in der vorgelegten Form völlig abzunehmen, weil den 

Fakultätskollegien damit jegliche Kompetenz abgesprochen wird. Das 

Fakultätsko 11 egi um so l1te vi e 1 mehr nach ei ngehender Prüfung der Argu­

mente des Ministeriums mit 2/3 Mehrheit die Möglichkeit haben, einen Be­

harrungsoeschluß zu fassen, den das Ministerium akzeptieren muß. 

Denn gerade die FaKultätSkollegien können auf grund ihrer fachlicnen 

Befähigung Deurteilen, welche Erfordernisse an die Studierenden gestellt 
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werden sollen und müssen. Wenn im Fakultätskollegium keine Einigung 
zustande kommt, dann soll die Entscheidung in der nächsten Instanz nicht 

nur nach Anhörung der ÖH erfolgen, sondern nur mit ihrer Zustimmung. 

ad 9. § 13 Höhe der Studienbeihilfe 

1. Wir negrüßen das Wegfallen der 10 %-Klausel und die Erhöhung des 
Grundoetrages. 

2. b) Dieser Absatz müßte lauten: der Studierende sich vor Aufnahme des 
Studiums durch 3 Jahre zur Gänze selbst erhalten hat. Wurde nach 

einer bereits erfolgten Erstinskription der Studierende aus wich~igen 

Gründen an der Fortführung des Studi ums gehi ndert, so ist di ese Erst­

inskription nicht als "Aufnahme des Studiums" zu werten. Die Beurteilung 

über das Vorliegen eines solchen wichtigen Grundes liegt i·m Ermessens­

spielraum des zuständigen Senates. 

2. d) Nicht nur der verheiratete Studierende sollte diese Möglichkeit haben, 

sondern auch Studierende, denen die Pflege und Erziehung mindestens 

eines Kindes zukommt. 

6. a) Der Betrag von S 13.000.-- müßte auf S 20.000.- angehoben werden. 
7. a} D!lrch die Veränderung des Staffel satzes ver1 iert jeder Stipendienbe­

zieher S 800.- (= 20 % von den S 4.000.- Veränderung). Es ist nicht 

einzusehen, daß der erste Betrag nicht an die Inflation angepaßt, 

sondern sogar gesenkt (!) werden soll. Er sollte vielmehr auf S 48.000.­

erhöht werden. 

8. Auch die S 40.000.- sind der Inflation nicht angepaBt worden und 

mUßten auf S 45.000.-- erhöht werden. 

9. Der Absetzbetrag müßte statt auf S 16.000.- zumindest auf S 16.500.-

erhöht werden. 

10. Di e Ei nführung ei nes Absetzbetrages für ni chtse 1 bständi g Beschäftigte 

ist sehr zu begrüßen. Allerdings sollte man das Wort "nur" weglassen, 

da sonst Personen, die eine kleine Leibrente beziehen, oder kleine 
Nebenerwerbsbauern nicht erfaßt würden. Man sollte stattdessen einen 

Grenzbetrag festsetzen, wie hoch die Einkünfte sein dürren, die nicht 

ausnichtselbständiger Arbeit stammen. 

rleiters müßte der Betrag von S 9.000.- auf S 15.000.- angeho~en werden. 

/l.ußerder.J sollte der Grundintention des Bt~fWuF, daß auch Pensionisten 

dieser ADsetzbe:rag beanspruchen können, durch eine entsprechende 

U~for~ulierun9 des S 13 (10) entSDrcchen werden. 
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ad 11. ~~i~~~~_t2~Q~~~~g~~~~~~~~~~ 

§ 26 Zu schuß zur Studienbeihilfe: 

4 

1. Diese Regelung ist für uns ganz und gar nicht vertretbar und sollte 

ersatzlos gestrichen werden. 

2. Es erscheint uns sinnvoller, einen Tagsatz (Inland S 200.--, Ausland: 

S 400.--) festzusetzen, der ab einer Grenze von insgesamt 5 Tagen 

pro Semester ausbezahlt wi rd. Alle auswärts verbrachten Tage sollten 

dabei berücksichtigt und am Semesterende verrechnet und abgegolten 

werden können. Es wäre jedoch zu prüfen, ob ei ne solche Entschädi gung 

für eine Exkurs; on nicht mittel s Hochschultaxengesetz geregelt werden 

soll te. 

§ 27 Auslandsstudien 

3. Es muß die Möglichkeit geben, die Nachweise auch nachträglich einzu­

bringen. Vorschlag: dem Antrag die erforderlichen Nachweise beizuschlie­

ßen, soweit er darüber verfügen kann. 

§ 28 wissenschafts- und Leistungsstipendien 

3. a}, b} und c) gehören ersatzlos gestrichen. Es muß für jeden Studie­

renden möglich sein, den Antrag selbst einzubringen, da es nach dieser 

Novelle von der Willkür des Institutsvorstandes abhängt, ob der Studie­

rende überhaupt di e r~ögl i chkeit hat, ei n Wi ssenschafts- und Lei stungs­

stipendium zu erhalten. 

. 4 
~ . 

~H r fordern, daß di e Vergabe entsprechend dem organ i satori schen Schema 

des FFF (Forschungsförderungsfonds) durch ein zentrales Gremium im 

BMfWuF, das aus Vertretern des r'~i ni steri ums und der Hochschül erschaft 

besteht, erfolgt. 
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